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Index

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

34 Monopole

Norm

ABGB §1269;

ABGB §1272;

GSpG 1989 §1 Abs1;

1. ABGB § 1269 heute

2. ABGB § 1269 gültig ab 01.01.1812

1. ABGB § 1272 heute

2. ABGB § 1272 gültig ab 01.01.1812

Rechtssatz

Maßgeblich ist, wie die Begri;sbestimmung des § 1 Abs. 1 GSpG zu verstehen ist. Dieser zufolge ist das Vorliegen eines

entgeltlichen Glücksvertrages, bei dem die Entscheidung über Gewinn oder Verlust ausschließlich oder vorwiegend

vom Zufall abhängen, erforderlich (vgl. Erlacher, Glücksspielgesetz, Anm. zu § 1 GSpG). Die zivilrechtliche

Begri;sbildung, die für die Anwendung der Vorschriften des ABGB maßgeblich ist, ist im vorliegenden Zusammenhang

nicht von entscheidender Bedeutung.Maßgeblich ist, wie die Begri;sbestimmung des Paragraph eins, Absatz eins,

GSpG zu verstehen ist. Dieser zufolge ist das Vorliegen eines entgeltlichen Glücksvertrages, bei dem die Entscheidung

über Gewinn oder Verlust ausschließlich oder vorwiegend vom Zufall abhängen, erforderlich vergleiche Erlacher,

Glücksspielgesetz, Anmerkung zu Paragraph eins, GSpG). Die zivilrechtliche Begri;sbildung, die für die Anwendung der

Vorschriften des ABGB maßgeblich ist, ist im vorliegenden Zusammenhang nicht von entscheidender Bedeutung.
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